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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

GEMÜ GmbH 

 

1. Geltungsbereich 

 

1.1. Unsere im Folgenden abge- 

druckten Allgemeinen Ge- 

schäftsbedingungen (nachfol- 

gend „AGB“ genannt) gelten zur 

Verwendung gegenüber (nach- 

folgend „Käufer“ genannt): 

 

1.2. a) natürlichen oder juristischen 

Personen oder Personengesell- 

schaften; 

b) juristischen Personen des öf- 

fentlichen Rechts oder öffent- 

lich-rechtlichen Körperschaften, 

Anstalten oder ähnlichen 

Institu- tionen. 

 

1.3. Allen Lieferungen und Leis- 

tungen der GEMÜ GmbH 

(nachfolgend „Lieferant“ 

genannt) liegen diese AGB 

sowie etwaige gesonderte 

vertragliche Vereinbarungen 

zugrunde. Abweichende 

Einkaufsbedingungen des Käu- 

fers werden auch durch Auf- 

tragsannahme nicht Vertragsin- 

halt. 

 

1.4. Zusagen, Nebenabreden sowie 

Änderungen und Ergänzungen 

dieser AGB bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für 

die Änderung des Schriftform- 

erfordernisses. 

 

2. Angebot und Vertragsab- 

schluss 

 

2.1. Nur schriftliche Angebote der 

GEMÜ GmbH mit einer An- 

nahmefrist sind verbindlich. 

 

2.2. Der Vertrag kommt zustande 

indem 

a) die GEMÜ GmbH die Bestel- 

lung des Käufers mittels 

schrift- licher 

Auftragsbestätigung an- nimmt; 

oder 

b) der Kunde ein verbindliches 

Angebot der GEMÜ GmbH in- 

nerhalb der Annahmefrist ohne 

Änderungen schriftlich, d.h. per 

Post, Telefax oder E-Mail, an- 

nimmt. 

2.3. Sämtliche Offerten, Auftragsbe- 

stätigungen und anderen Verträ- 

ge sind nur gültig vorbehaltlich 

der Erteilung der Ausfuhrbewil- 

ligung durch die zuständigen 

schweizerischen und allfälliger 

zusätzlicher Zustimmung aus- 

ländischer Behörden für die zu 

liefernde Ware, sofern eine der- 

artige Bewilligung nötig ist. 

Wird die Bewilligung verwei- 

gert oder eine bereits erteilte 

Bewilligung durch die zuständi- 

gen Behörden widerrufen, ist der 

Lieferant von der Lieferver- 

pflichtung befreit und es können 

dem Lieferanten gegenüber kei- 

ne Schadenersatzansprüche ge- 

macht werden. 

 

3. Daten und Unterlagen 

Der Inhalt von Prospekten, 

Preislisten, Katalogen und 

technischen Dokumenten ist 

grundsätzlich unverbindlich, es 

sei denn, er wird ausdrücklich 

schriftlich zugesichert. 

 

4. Vertraulichkeit und Daten- 

schutz 

 

4.1. Jede Vertragspartei behält alle 

Rechte an Plänen und techni- 

schen Unterlagen, die sie der 

anderen Partei aushändigt. Die 

empfangende Partei anerkennt 

diese Rechte und wird die Un- 

terlagen nicht ohne vorgängige 

schriftliche Ermächtigung der 

anderen Partei ganz oder teil- 

weise Dritten zugänglich ma- 

chen oder ausserhalb des 

Zwecks verwenden, zu dem 

sie ihr übergeben worden sind. 

 

4.2. Die Vertragsparteien behandeln 

alle Tatsachen vertraulich, die 

weder offenkundig noch allge- 

mein zugänglich sind. Im Zwei- 

fel sind Tatsachen vertraulich 

zu behandeln. Diese 

Geheimhal- tungspflicht besteht 

bereits vor Vertragsabschluss 

und hält auch nach Beendigung 

des Vertrags- verhältnisses an. 

Gesetzliche 

Aufklärungspflichten bleiben 

vorbehalten. 

4.3. Im Rahmen des Vertragsver- 

hältnisses mit dem Käufer ist ei- 

ne Bearbeitung von personenbe- 

zogenen Daten erforderlich. Der 

Käufer erteilt hierzu seine Zu- 

stimmung und ist damit einver- 

standen, dass die GEMÜ GmbH 

zum Zweck der Abwicklung und 

Pflege der Geschäftsbeziehun- 

gen solche Daten auch Dritten 

(z.B. Lieferanten etc.) im In- 

und Ausland bekannt geben 

kann. 

 

5. Preise und Verpackung 

 

5.1. Die Preise verstehen sich rein 

netto in Schweizer Franken 

(CHF) oder in Euro (EUR) ab 

Standort des Werks des 

Lieferanten in Emmen, 

exklusive Steuern und Abgaben. 

(Mehrwertsteuer, Zölle etc.). Die 

Höhe der Verpackungskosten 

entspricht 1% des 

Nettowarenwertes. 

 

5.2. Verpackungsmaterial wird nicht 

zurückgenommen. Es kommen 

die am Tag der Lieferung gel- 

tenden Verkaufspreise, etwaige 

Teuerungszuschläge, Wäh- 

rungsparitäten oder Preisnach- 

lässe für alle in den Angeboten 

oder Auftragsbestätigungen ge- 

führten Leistungen zur Anwen- 

dung. 

 

5.3. Abrufaufträge werden grund- 

sätzlich nur auf die Dauer von 

höchstens einem Jahr abge- 

schlossen. Werden die mit ei- 

nem Abrufauftrag bestellten 

Waren innerhalb dieser Frist 

nicht abgenommen, so kann der 

Lieferant vom Abrufauftrag zu- 

rücktreten. Für die bereits abge- 

nommenen Waren erfolgt eine 

Nachberechnung, welcher die 

Listenpreise des Lieferanten zu- 

grunde gelegt werden. Der Käu- 

fer hat dem Lieferanten den 

Schaden zu ersetzen, den der 

Lieferant wegen dieses Rück- 

tritts vom Vertrag erleidet. 

 

5.4. Offensichtliche Irrtümer und 

Fehler in Angeboten, Auftrags- 

bestätigungen oder Rechnungen 

dürfen vom Lieferanten berich- 

tigt werden. Rechtsansprüche des 

Käufers aufgrund irrtümlich 

erfolgter Angaben, die im offen- 

sichtlichen Widerspruch zu den 

sonstigen Verkaufsunterlagen 

stehen, können nicht entstehen. 
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5.5. Sollten sich die der Kalkulation 

des Lieferanten zugrunde lie- 

genden Herstellungskosten nach 

Vertragsabschluss ändern, so ist 

der Lieferant berechtigt, den 

vereinbarten Preis nachträglich 

anzupassen. 

 

6. Mindestwert von Bestellungen 

und Annullierung von Liefe- 

rungen 

 

6.1. Der Nettowarenwert für von der 

GEMÜ GmbH gelieferte Pro- 

dukte beträgt mindestens CHF 

50 pro Bestellung. 

 

6.2. Annulliert der Käufer eine er- 

folgte Lieferung und hält die 

GEMÜ GmbH nicht an der Er- 

füllung des Vertrages fest, so 

werden die gelieferten Produkte 

zurückgenommen. Die Rücker- 

stattung der GEMÜ GmbH an 

den Käufer beträgt 70% des Net- 

towarenwertes der gelieferten 

Produkte. Die Produkte müssen 

original verpackt und innert 10 

Tagen retourniert werden. Spe- 

zialanfertigungen werden weder 

zurückgenommen noch rücker- 

stattet. 

 

7. Expresszuschlag 

Die GEMÜ GmbH ist be- 

rechtigt, für Lieferungen mit 

Dringlichkeit einen Express- 

zuschlag zu berechnen. 

 

8. Lieferung und Gefahrenüber 

gang 

 

8.1. Der Gefahrenübergang erfolgt 

gemäss vereinbarter 

Lieferbedingungen (aktuelle 

Incoterms) und zwar auch dann, 

wenn Teillieferungen erfolgen 

oder der Lieferant noch andere 

Leistungen, 

z.B. die Versandkosten oder die 

Anlieferung oder Aufstellung, 

übernommen hat. Die Wahl des 

Versandweges und der Ver- 

sandmittel erfolgt - mangels be- 

sonderer Vereinbarung - nach 

freiem Ermessen des Lieferan- 

ten, ohne Haftung für billigste 

Verfrachtung. Versicherung er- 

folgt nur auf ausdrückliches 

Verlangen und auf Kosten des 

Käufers. 

 

8.2. Genannte Lieferzeiten werden 

nach Möglichkeit eingehalten, 

sind aber unverbindlich. 

 

8.3. Sollte sich eine Lieferung über 

einen vom Lieferanten schrift- 

lich zugesicherten Liefertermin 

hinaus verzögern, so kann der 

Käufer nach Ablauf einer von 

ihm schriftlich anzusetzenden 

Zusatzfrist von mindestens drei 

Wochen den Lieferanten in Ver- 

zug setzen und nach ungenutz- 

tem Ablauf einer weiteren an- 

gemessenen Nachfrist in der 

Folge von der betreffenden Be- 

stellung zurücktreten. Der Käu- 

fer kann im Falle des Verzuges 

bei Lieferung keinen Schadener- 

satzanspruch jedweder Art gel- 

tend machen, es sei denn, der 

Käufer weist nach, dass der Ver- 

zug Folge grobfahrlässigen 

Handelns oder Unterlassens des 

Lieferanten ist. Die Haftung für 

Hilfspersonen wird ausdrücklich 

wegbedungen. 

 

8.4. Die Einhaltung der Lieferfrist 

steht unter dem Vorbehalt rich- 

tiger und rechtzeitiger Selbstbe- 

lieferung. Die Lieferfrist ist im 

Übrigen eingehalten, wenn der 

Liefergegenstand rechtzeitig das 

Werk des Lieferanten verlassen 

hat, oder der Lieferant seine 

Versandbereitschaft angezeigt 

hat. Soweit eine Abnahme zu er- 

folgen hat, ist - ausser bei be- 

rechtigter Abnahmeverweige- 

rung - der Abnahmetermin mas- 

sgebend, hilfsweise die Meldung 

der Abnahmebereitschaft. Auf 

das Zurückhaltungsrecht von 

Warenlieferungen des Lieferan- 

ten gemäss Ziff. 9.7 aufgrund 

Zahlungsverzuges des Käufers 

wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

8.5. Nimmt der Käufer die Lieferung 

nicht rechtzeitig ab, ist die 

GEMÜ GmbH berechtigt, die 

Ware auf Kosten und Gefahr des 

Käufers zu lagern und als gelie- 

fert zu berechnen. Bezahlt der 

Käufer die Ware nicht innert 30 

Tagen, ist die GEMÜ GmbH be- 

rechtigt, anderweitig darüber zu 

verfügen. 

 

8.6. Der Käufer ist berechtigt, bei 

verspäteter Lieferung eine 

Ver- zugsentschädigung 

geltend zu machen, soweit 

eine Verspätung nachweisbar 

durch die GEMÜ GmbH 

verschuldet wurde und der 

Käufer einen Schaden als 

Folge dieser Verspätung 

belegen kann. Die 

Verzugsentschädigung beträgt 

für jede volle Woche der 

Verspätung höchstens 0,5%, 

insgesamt aber nicht mehr als 

5% des Nettowarenwertes des 

verspäteten Teils der Lieferung. 

Die ersten zwei Wochen der 

Verspätung geben keinen 

Anspruch auf eine Verzugsent- 

schädigung. 

 

8.7. Die in den Druckschriften auf- 

geführten Versandgewichte und 

Dimensionen sind so genau als 

möglich angegeben, können je- 

doch nicht zugesichert werden. 

Ansprüche des Käufers, die auf 

unwesentlichen Differenzen 

zwischen dem tatsächlichen 

Gewicht oder den tatsächlichen 

Dimensionen des Liefergegen- 

standes und des in den Druck- 

schriften gemachten Angaben 

zurückzuführen sind, bestehen 

nicht. 

 

8.8. Die in den Bezeichnungen des 

Lieferanten angegebenen Masse 

und Gewichte sind unverbind- 

lich. Konstruktionsänderungen 

bleiben vorbehalten. 

 

8.9. In dem Fall, dass der Lieferant 

bei Abschluss eines kongruenten 

Deckungsgeschäftes von seinem 

Zulieferer nicht richtig oder 

rechtzeitig beliefert wird, oder 

es beim Lieferanten bei fehlen- 

den kongruenten Deckungsge- 

schäften nicht gelingt, die zu 

verarbeitende Ware zu beschaf- 

fen oder der Lieferant durch hö- 

here Gewalt, durch Betriebs- 

oder Verkehrsstörung, Streiks 

oder Autobahnsperrung an der 

Erfüllung seiner vertraglichen 

Verpflichtungen gehindert ist, 

steht dem Lieferanten das Recht 

zu, die Lieferzeit um die Dauer 

der Behinderung zzgl. einer an- 

gemessenen Anlauffrist hinaus- 

zuschieben oder die Lieferung 

entsprechend einzuschränken, 

oder vom Vertrag ganz oder ent- 

sprechend teilweise zurückzutre- 

ten. Schadenersatzansprüche des 

Käufers gegen den Lieferanten 

oder dessen Hilfspersonen sind, 

soweit gesetzlich zulässig, aus- 

geschlossen. 



3 von 6  

8.10. Der Käufer kann ohne Fristset- 

zung vom Vertrag zurücktreten, 

wenn dem Lieferanten die ge- 

samte Leistung vor Gefahren- 

übergang endgültig unmöglich 

wird. Der Käufer kann darüber 

hinaus vom Vertrag zurücktre- 

ten, wenn bei einer Bestellung 

die Ausführung eines Teils der 

Lieferung unmöglich wird und 

er ein berechtigtes Interesse an 

der Ablehnung der Teillieferung 

hat. Ist dies nicht der Fall, so hat 

der Käufer den auf die Teilliefe- 

rung entfallenden Vertragspreis 

zu zahlen. Dasselbe gilt bei Un- 

vermögen des Lieferanten. Der 

Käufer kann in diesen Fällen der 

Unmöglichkeit keinen Schaden- 

ersatzanspruch jedweder Art 

geltend machen, es sei denn, der 

Käufer weist nach, dass die Un- 

möglichkeit Folge grobfahrläs- 

sigen Handelns oder Unterlas- 

sens des Lieferanten ist. Die 

Haftung für Hilfspersonen wird 

ausdrücklich wegbedungen. 

 

8.11. Tritt die Unmöglichkeit oder 

das Unvermögen während des 

Annahmeverzuges des Käufers 

ein, oder ist der Käufer für diese 

Umstände zumindest weit über- 

wiegend verantwortlich, bleibt 

er zur Gegenleistung verpflich- 

tet. 

 

8.12. Die GEMÜ GmbH ist zu Teil- 

lieferungen jederzeit berechtigt. 

Für Teillieferungen kann die 

GEMÜ GmbH Teilrechnungen 

ausstellen. 

 

8.13. Kommt der Käufer in Annah- 

meverzug, so ist der Lieferant 

berechtigt, Ersatz des dem Lie- 

feranten entstehenden Schadens 

zu verlangen. 

 

8.14. Wenn der Käufer nach Ablauf 

einer ihm gesetzten angemesse- 

nen Nachfrist die Abnahme 

verweigert oder bereits aus- 

drücklich erklärt hat, nicht ab- 

nehmen zu wollen, kann der Lie- 

ferant vom Vertrag zurücktreten 

und Schadenersatz wegen Da- 

hinfallens des Vertrages verlan- 

gen oder am Vertrag festhalten 

und Schadenersatz wegen 

Nichterfüllung verlangen. Als 

Schadenersatz wegen Annahme- 

verzug kann der Lieferant 20 % 

des Kaufpreises ohne Abzüge 

verlangen. 

8.15. Dem Käufer steht dabei das 

Recht zu, den Nachweis zu füh- 

ren, dass kein oder ein geringe- 

rer als der pauschalierte Schaden 

auf Seiten des Lieferanten einge- 

treten ist. 

 

8.16. Mit Eintritt des Annahmeverzu- 

ges geht die Gefahr der zufälli- 

gen Verschlechterung und des 

zufälligen Untergangs auf den 

Käufer über. 

 

8.17. Weitere Ansprüche aus Lie- 

ferverzug bestimmen sich aus- 

schliesslich nach Ziffer 8 

dieser AGB. 

 

9. Zahlungsbedingungen 

 

9.1. Sofern keine anderweitige 

schriftliche Vereinbarung be- 

steht, sind alle Rechnungen des 

Lieferanten 30 Tage nach Rech- 

nungsdatum rein netto zur Zah- 

lung fällig. Nach Ablauf dieser 

Frist befindet sich der Käufer 

ohne Mahnung in Verzug. 

 

9.2. Die Zahlung gilt als erfolgt, 

wenn der fällige Betrag auf dem 

Konto der GEMÜ GmbH gutge- 

schrieben ist und der GEMÜ 

GmbH zur freien Verfügung 

steht. Die Zahlung hat durch 

Bank-, Giro- oder Postcheck- 

überweisung zu erfolgen. 

 

9.3. Der Käufer ist zur Verrechnung, 

Zurückbehaltung oder Minde- 

rung, auch wenn Gewährleis- 

tungsansprüche oder Gegenan- 

sprüche des Käufers geltend 

gemacht werden, nur berechtigt, 

wenn die Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt wurden 

oder unstreitig sind. Dies gilt 

nicht für das Zurückbehaltungs- 

recht des Käufers aus Gegenan- 

sprüchen aus demselben konkre- 

ten Vertragsverhältnis. Die An- 

nahme von Wechseln oder 

Checks behält sich der Lieferant 

ausdrücklich vor. Wechsel oder 

Checks werden nur zahlungs- 

halber angenommen und gelten 

erst nach vollständiger Einlö- 

sung als Zahlung des Käufers. 

Sämtliche Kosten und Spesen im 

Zusammenhang mit der Einlö- 

sung von Wechsel und Checks 

gehen zu Lasten des Käufers. 

Bei Hereinnahme von Wechseln 

oder Checks übernimmt der Lie- 

ferant keine Gewähr für recht- 

zeitige Vorlage oder Beibrin- 

gung des Protestes. 

 

9.4. Die Aussendienstmitarbeiter des 

Lieferanten sind zum Empfang 

von Zahlungen nur berechtigt, 

wenn sie eine ausdrückliche 

schriftliche Geldvollmacht des 

Lieferanten vorweisen können. 

Den Aussendienstmitarbeitern 

ist es nicht gestattet, Rechnun- 

gen auszustellen, Ware umzu- 

tauschen oder ohne Anweisung 

des Lieferanten Rückware in 

Empfang zu nehmen. 

 

9.5. Gerät der Käufer in Zahlungs- 

verzug, kann der Lieferant einen 

Verzugszins von 7% geltend 

machen. Alle Mahn- und Inkas- 

so-Spesen im Falle von Annah- 

me- oder Zahlungsverzug gehen 

zu Lasten des Käufers. Dem Lie- 

feranten bleibt es unbenommen, 

einen im Einzelfall höheren 

Verzugsschaden nachzuweisen. 

 

9.6. Kommt der Käufer mit einer 

Zahlung in Verzug, geht ein 

Wechsel oder Check zu Protest 

oder wird von dritter Seite gegen 

den Käufer vollstreckt, so wer- 

den alle, auch die bis dahin noch 

nicht fälligen Rechnungen zur 

sofortigen Zahlung fällig. 

 

9.7. Kommt der Käufer mit einer 

Zahlung in Verzug, geht ein 

Wechsel oder Check zu Protest 

oder wird von dritter Seite gegen 

den Käufer vollstreckt, so ist der 

Lieferant berechtigt, weitere 

Warenlieferungen, auch bei be- 

reits zugesagten Lieferterminen, 

zurückzuhalten, ohne dass dem 

Käufer dadurch ein Schadener- 

satzanspruch irgendwelcher Art 

entsteht. Während des Verzuges 

ist der Lieferant auch jederzeit 

berechtigt, vom Vertrag zurück- 

zutreten, bereits gelieferte Ware 

zurückzuverlangen und Scha- 

denersatz wegen Dahinfallen des 

Vertrages zu fordern. 

 

9.8. Zahlungen des Käufers werden 

grundsätzlich auf die ältesten zur 

Zahlung fälligen Rechnungen 

angerechnet. Eventuell verein- 

barte Skontoabzüge werden nur 

dann anerkannt, wenn zum Zeit- 

punkt des Geldeinganges (beim 

Lieferanten) keine anderen 

Rechnungen bereits zur Zahlung 

fällig waren. 
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9.9. Entstehen nach Bestätigung des 

Auftrages begründete Zweifel an 

der Kreditwürdigkeit des Käu- 

fers, so etwa wegen negativer 

Auskünfte, Wechselproteste, 

Zahlungseinstellung, Zwangs- 

vollstreckungen, Anhängigkeit 

eines Vergleichs- oder Konkurs- 

verfahrens usw. oder gerät der 

Käufer gegenüber dem Lieferan- 

ten mit der Zahlung einer fälli- 

gen Verbindlichkeit in Verzug, 

so ist der Lieferant berechtigt, 

Vorauszahlung des Kaufpreises 

oder Sicherheiten nach Wahl des 

Lieferanten zu verlangen. 

Kommt der Käufer diesem Ver- 

langen innerhalb angemessener 

Frist nicht nach, ist der Lieferant 

berechtigt, vom Vertrag zurück- 

zutreten. Der Lieferant ist aus- 

serdem zum Rücktritt dann be- 

rechtigt, wenn der Käufer den 

Liefergegenstand in der bestell- 

ten Menge bis zum Ablauf der 

Bezugsfrist nicht abgerufen hat. 

Weitergehende Ansprüche des 

Lieferanten, insbesondere der 

Anspruch auf Schadenersatz aus 

dem Dahinfallen des Vertrages, 

werden hierdurch nicht berührt. 

 

10. Eigentumsvorbehalt 

 

10.1. Der Liefergegenstand bleibt 

solange im Eigentum des Liefe- 

ranten, bis dieser den Kaufpreis 

vollständig und vertragskonform 

erhalten hat. Der Lieferant ist 

berechtigt, bis zu diesem Zeit- 

punkt den Eigentumsvorbehalt 

gemäss Art. 715 ZGB im Eigen- 

tumsvorbehaltsregister am je- 

weiligen Wohnsitz bzw. Sitz des 

Käufers einzutragen. Der Käufer 

verpflichtet sich, auf Verlangen 

des Lieferanten umgehend sein 

schriftliches Einverständnis zur 

Eintragung eines Eigentumsvor- 

behaltes in allen für die Eintra- 

gung wesentlichen Punkten zu 

geben (vgl. Art. 4 Abs. 4 der 

Verordnung betreffend die 

Eintragung der Eigentums- 

vorbehalte des Bundesgerichts). 

 

10.2. Der Lieferant ist berechtigt, den 

Liefergegenstand auf Kosten des 

Käufers gegen Diebstahl, Bruch, 

Feuer, Wasser und sonstige 

Schäden zu versichern, sofern 

nicht der Käufer selbst den Ab- 

schluss entsprechender Versi- 

cherung nachgewiesen hat. Der 

Käufer verpflichtet sich bis zur 

vollständigen Bezahlung, für die 

Aufbewahrung und den Unter- 

halt der Liefergegenstände alle 

nötige Sorgfalt aufzubringen. 

 

10.3. Der Käufer darf den Lieferge- 

genstand vor der vollständigen 

Bezahlung weder veräussern, 

verpfänden oder zur Sicherung 

übereignen. Bei Pfändungen so- 

wie Beschlagnahme oder sonsti- 

gen Verfügungen durch Dritte 

ist der Käufer zur unverzügli- 

chen Benachrichtigung des Lie- 

feranten verpflichtet. 

 

10.4. Bei vertragswidrigem Verhalten 

des Käufers, insbesondere bei 

Eintritt des Zahlungsverzuges, 

ist der Lieferant zur Rücknahme 

des Liefergegenstandes berech- 

tigt und der Käufer zur Heraus- 

gabe verpflichtet. Die Geltend- 

machung des Eigentumsvorbe- 

haltes sowie die Pfändung des 

Liefergegenstandes durch den 

Lieferanten gelten nicht zwin- 

gend als Rücktritt vom Vertrag. 

 

10.5. Der Antrag auf Eröffnung eines 

Konkurs-, Insolvenz- oder 

ähnlichen Verfahrens über den 

Käufer berechtigt den Liefer- 

anten, vom Vertrag zurück- 

zutreten und die sofortige Rück- 

gabe des Liefergegenstandes zu 

verlangen. 

 

11. Versand, Transport und Ver- 

sicherung 

 

11.1. Der Versand bzw. Transport 

erfolgt, soweit nichts anderes 

vereinbart ist, auf Rechnung des 

Käufers. Für Versand- bzw. 

Transportkosten wird ein Zu- 

schlag von 1.5% des Nettowa- 

renwertes der Bestellung erho- 

ben. 

 

11.2. Besondere Wünsche betreffend 

Versand, Transport und Versi- 

cherung sind der GEMÜ GmbH 

rechtzeitig schriftlich bekannt zu 

geben. Andernfalls erfolgt der 

Versand nach Ermessen – je- 

doch ohne Verantwortung – der 

GEMÜ GmbH so schnell wie 

möglich. 

 

12. Prüfung und Abnahme 

 

12.1. Der Käufer hat sämtliche gelie- 

ferten Produkte umgehend zu 

prüfen. Allfällige Mängel sind 

der GEMÜ GmbH umgehend 

anzuzeigen. Erfolgt innert 10 

Tagen nach Lieferung keine An- 

zeige, gelten die gelieferten Pro- 

dukte der GEMÜ GmbH als 

genehmigt. Verdeckte Mängel 

sind unverzüglich nach ihrer 

Entdeckung schriftlich der 

GEMÜ GmbH anzuzeigen. 

 

12.2. Zeigen sich bei der Prüfung 

durch den Käufer unerhebliche 

Mängel, so findet die Abnahme 

gleichwohl mit Anzeige der 

Mängel an die GEMÜ GmbH 

statt. Die GEMÜ GmbH behebt 

die festgestellten Mängel umge- 

hend und gibt deren Behebung 

dem Käufer bekannt. 

 

12.3. Zeigen sich bei der Prüfung 

erhebliche Mängel, so wird die 

Abnahme zurückgestellt. Als er- 

heblich gelten Mängel, welche 

die Funktionstüchtigkeit oder 

Betriebssicherheit der Produkte 

verunmöglichen oder gefährden. 

 

12.4. Die GEMÜ GmbH behebt die 

festgestellten Mängel und lädt 

den Käufer zu einer gemeinsa- 

men Prüfung ein. 

 

13. Gewährleistung Sachmängel 

 

13.1. Die Gewährleistungszeit beträgt 

12 Monate, beginnend mit Ab- 

lieferung an den Käufer. Der 

Käufer verpflichtet sich, die Lie- 

ferung unverzüglich nach Erhalt 

zu prüfen. Alle diejenigen Teile 

sind unentgeltlich nach Wahl 

des Lieferanten nachzubessern 

oder neu zu liefern, die sich in 

Folge eines vor dem Gefahren 

Übergang liegenden Umstandes 

als mangelhaft herausstellen. 

Die Feststellung jeglicher Män- 

gel ist dem Lieferanten unver- 

züglich schriftlich zu melden, 

andernfalls verwirken sämtliche 

Mängelrechte. Defekte und er- 

setzte Teile werden Eigentum 

des Lieferanten. 

 

13.2. Zur Vornahme alle dem Liefe- 

ranten notwendig erscheinenden 

Nachbesserungen und Ersatzlie- 

ferungen hat der Käufer nach 

Verständigung mit dem Liefe- 

ranten diesem die erforderliche 

Zeit und Gelegenheit zu geben; 

andernfalls ist der Lieferant von 

der Haftung für die darauf ent- 

stehenden Folgen befreit. Nur in 

dringenden Fällen der Gefähr- 

dung der Betriebssicherheit bzw. 

zur Abwehr unverhältnismässig 
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grosser Schäden - wobei der 

Lieferant sofort zu verständigen 

ist - oder wenn der Lieferant mit 

der Beseitigung des Mangels in 

Verzug gerät, hat der Käufer das 

Recht, den Mangel selbst oder 

durch Dritte beseitigen zu lassen 

und vom Lieferant Ersatz der er- 

forderlichen Aufwendungen zu 

verlangen. 

 

13.3. Von den durch die Nachbesse- 

rung bzw. Ersatzlieferung ent- 

stehenden Kosten trägt der Lie- 

ferant - soweit sich die Bean- 

standung als berechtigt heraus- 

stellt - die Kosten des Ersatzstü- 

ckes einschliesslich des Versan- 

des sowie die angemessenen 

Kosten des Aus- und Einbaus, 

ferner, falls dies nach Lage des 

Einzelfalles billigerweise ver- 

langt werden kann, die Kosten 

der etwa erforderlichen Gestel- 

lung seiner Monteure und 

Hilfs- kräfte. 

 

13.4. Um das Personal der GEMÜ 

GmbH und/oder der GEMÜ 

Gruppe sowie die Umwelt vor 

gefährlichen Substanzen zu 

schützen, sind mangelhafte Teile 

oder Produkte, die an  die GEMÜ 

GmbH oder an die GEMÜ 

Gruppe zurückgeschickt werden, 

Unbedenklichkeitsbe- 

scheinigungen bei zu legen. Das 

entsprechende Formular, „Rück- 

sendeerklärung“, kann bei der 

GEMÜ GmbH oder über 

www.gemue.ch, Qualität, Rück- 

sendeformular angefordert wer- 

den. Ohne dieses Formular wird 

die Ware innert 2 Wochen ent- 

sorgt. 

 

13.5. Der Käufer hat im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften ein 

Recht zum Rücktritt vom Ver- 

trag, wenn der Lieferant eine 

ihm gesetzte angemessene Frist 

für die Nachbesserung oder Er- 

satzlieferung wegen eines 

Sachmangels fruchtlos hat ver- 

streichen lassen. Liegt nur ein 

unerheblicher Mangel vor, steht 

dem Käufer lediglich ein Recht 

zur Minderung des Vertrags- 

preises zu. Das Recht auf Min- 

derung des Vertragspreises 

bleibt ansonsten ausgeschlossen. 

 

13.6. Keine Gewähr wird insbesonde- 

re übernommen: 

Ungeeignete oder unsachgemäs- 

se Verwendung, fehlerhafte 

Montage bzw. Inbetriebnahme 

durch den Käufer oder Dritte, 

natürliche Abnützung, fehlerhaf- 

te oder nachlässige Behandlung, 

übermässiger Beanspruchung, 

nicht ordnungsgemässe War- 

tung, ungeeignete Betriebsmit- 

tel, mangelhafte Bauarbeiten, 

ungeeigneter Baugrund, chemi- 

sche, elektrochemische oder 

elektrische Einflüsse, sofern sie 

nicht vom Lieferanten zu vertre- 

ten sind. 

 

13.7. Bessert der Käufer oder ein 

Dritter unsachgemäss nach, be- 

steht keine Haftung des Liefe- 

ranten für die daraus entstehen- 

den Schäden. Gleiches gilt für 

ohne vorherige Zustimmung des 

Lieferanten vorgenommene Än- 

derungen des Liefergegenstan- 

des. 

 

13.8. Sofern kein offensichtlicher 

Mangel des Lieferanten vorliegt, 

werden Gutschriften nur für Wa- 

re erstellt, welche innerhalb von 

sechs Monaten und originalver- 

packt zum Lieferanten retour- 

niert wurde. Der Lieferant behält 

sich das Recht vor, Gutschriften 

an den Käufer zu verweigern. 

 

14. Gewährleistung Rechtsmängel 

 

14.1. Führt die Benutzung des Liefer- 

gegenstandes zur Verletzung 

von gewerblichen Schutzrechten 

oder Urheberrechten in der 

Schweiz, wird der Lieferant auf 

seine Kosten dem Käufer grund- 

sätzlich das Recht zum weiteren 

Gebrauch verschaffen oder den 

Liefergegenstand derartig mo- 

difizieren, dass die Schutz- 

rechtsverletzung nicht mehr be- 

steht. 

 

14.2. Ist dies zu wirtschaftlich ange- 

messenen Bedingungen oder in 

angemessener Frist nicht mög- 

lich, nimmt der Lieferant den 

Liefergegenstand zurück und er- 

stattet den Vertragspreis abzüg- 

lich eines den Nutzungen durch 

den Gebrauch sowie den Erhal- 

tungszustand des Liefergegen- 

standes berücksichtigenden Be- 

trages. 

 

14.3. Diese Verpflichtungen bestehen 

nur, wenn 

a) der Käufer den Lieferanten un- 

verzüglich von geltend gemach- 

ten Schutz- oder Urheberrechts- 

verletzungen unterrichtet, 

b) der Käufer den Lieferanten in 

angemessenem Umfang des gel- 

tend gemachten Anspruchs un- 

terstützt bzw. dem Lieferanten 

die Durchführung der Modifi- 

zierungsmassnahmen gemäss 

14.1 ermöglicht; 

c) dem Lieferanten alle Abwehr- 

massnahmen einschliesslich 

aussergerichtlicher Regelungen 

vorbehalten bleiben, 

d) der Liefergegenstand nicht auf 

Anweisung des Käufers gefer- 

tigt oder abgeändert wurde, 

e) die Rechtsverletzung nicht 

dadurch verursacht wurde, dass 

der Käufer den Liefergegen- 

stand eigenmächtig geändert  

oder in einer nicht vertragsge- 

mässen Weise verwendet hat. 

 

14.4. Für weitergehende Rechtsmän- 

gel, die nicht unter Ziff. 14 fal- 

len, wird jegliche Haftung des 

Lieferanten oder dessen Hilfs- 

personen ausdrücklich weg be- 

dungen. 

 

15. Weitere Haftung 

 

15.1. Andere als die in diesen AGB 

ausdrücklich genannten Ansprü- 

che des Käufers, gleichgültig 

aus welchem Rechtsgrund diese 

gestellt werden, insbesondere al- 

le nicht ausdrücklich genannten 

Ansprüche auf Schadenersatz, 

Minderung, Aufhebung des Ver- 

trages oder Rücktritt vom Ver- 

trag, sind wegbedungen. 

 

15.2. Der Lieferant haftet jeweils nur 

für den direkten Schaden und 

nur, wenn der Käufer nachweist, 

dass dieser durch vorsätzliches 

oder grobfahrlässiges Handeln 

des Lieferanten verursacht 

wurde. Die Haftung für Hilfs- 

personen wird ausdrücklich 

wegbedungen. 

 

15.3. Für Schäden, die nicht am Lie- 

fergegenstand selbst entstanden 

sind, ist jede Haftung des Liefe- 

ranten und dessen Hilfspersonen 

ausgeschlossen. Insbesondere 

hat der Käufer in keinem Fall 

Ansprüche auf Ersatz von Schä- 

den wie Produktionsausfall, 

Nutzungsverlust, Verlust von 

Aufträgen, entgangenem Ge- 

winn sowie andere indirekte  

oder Folgeschäden. 

 

http://www.gemue.ch/
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16. Schutzrechte 

16.1. Alle vorbestehenden Schutz- 

rechte verbleiben bei der GEMÜ 

GmbH oder den berechtigten 

Dritten. 

 

16.2. Sämtliche technischen Unterla- 

gen, welche die GEMÜ GmbH 

zur Verfügung stellt, bleiben ihr 

Eigentum und dürfen ohne ihre 

schriftliche Zustimmung weder 

kopiert, vervielfältigt noch Drit- 

ten in irgendeiner Weise zur 

Kenntnis gebracht werden. 

 

17. Abtretung 

Ohne vorgängige schriftliche 

Zustimmung durch den Lie- 

feranten darf der Käufer An- 

sprüche aus dem Vertrag nicht 

an Dritte abtreten. 

 

18. Bewilligungen 

Für die Einhaltung behördli- 

chen Vorschriften, namentlich 

der Exportkontrollvorschriften 

im Falle eines Exports der 

gelieferten Produkte, ist der 

Käufer verantwortlich. 

 

19. Vertragsänderungen 

Vertragsänderungen bedürfen zu 

ihrer Gültigkeit der Unter- 

schrift beider Vertragsparteien 

 

20. Verjährung 

Soweit gesetzlich zulässig und 

vertraglich, worunter auch die 

Bestimmungen dieser AGB 

fallen, nicht abweichend 

vereinbart, verjähren alle 

Ansprüche des Käufers - aus 

welchen Rechtsgründen auch 

immer - in zwölf Monaten. 

 

21. Geistiges Eigentum 

Das Urheberrecht, die Rechte 

aus dem Patentgesetz sowie die 

Rechte aus dem Designgesetz 

an Zeichnungen und Geräten 

nebst den dazugehörigen 

Unterlagen, Angeboten und 

Kostenvoranschlägen 

verbleiben beim Lieferanten. 

Sie sind dem Käufer nur zum 

persönlichen Gebrauch als 

Grundlage des jeweiligen 

Angebots des Lieferanten 

anvertraut und dürfen ohne 

ausdrückliche Genehmigung 

des Lieferanten auch nicht 

auszugsweise vervielfältigt 

oder dritten Personen zu- 

gänglich gemacht werden. 

Zeichnungen und zugehörige 

Unterlagen sind dem Liefe- 

ranten im Falle der Nichtbe- 

stellung nach getroffener 

Entscheidung unverzüglich 

zurückzusenden. Die Gewähr 

gegenüber fremden Schutz- 

rechten übernimmt der Liefe- 

rant für seine Produkte nur für 

das Gebiet der Schweiz. 

 

22. Änderung der AGB 

Der Lieferant behält sich das 

Recht vor, diese AGB jederzeit 

abzuändern. Änderungen der 

AGB werden dem Käufer in 

geeigneter Weise bekannt 

gegeben resp. sind unter 

www.gemue.ch abrufbar. 

Die geänderten AGB gelten für 

alle ab ihrer Publikation oder 

Mitteilung erteilten Bestellun- 

gen des Käufers. 

 

23. Verbindlicher Originaltext 

Die deutsche Fassung dieser 

AGB ist die allein gültige 

Fassung. Die fremdsprachige 

Fassung dient allein dem 

besseren Verständnis. Ergeben 

sich zwischen der 

fremdsprachigen Fassung 

dieser AGB und der deutschen 

Fassung dieser AGB 

Differenzen, so ist allein die 

deutsche Fassung massgeb- 

lich. 

 

24. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser 

AGB nichtig oder unwirksam 

sein oder werden, so wird der 

übrige Teil der AGB davon 

nicht berührt. Im Falle der 

Nichtigkeit oder Unwirksamkeit 

einer Bestimmung werden die 

Parteien diese Bestimmung 

durch eine neue ihrem 

rechtlichen und wirtschaftlichen 

Erfolg möglichst 

nahekommende Bestimmung 

ersetzten. In gleicher Weise ist 

zu verfahren, wenn eine Lücke 

offenbar wird.  

 

 

 

 

25. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle aus dem 

Rechtsverhältnis zwischen der 

GEMÜ GmbH und dem Käufer 

erwachsenen Verbindlichkeiten 

ist ausschliesslich der Sitz der 

GEMÜ GmbH in Emmen. 

 

26. Anwendbares Recht 

Für den Vertrag und seine 

Auslegung vereinbaren die 

Parteien die Anwendung 

schweizerischen materiellen 

Rechts. Die Anwendung der 

Bestimmungen des Wiener 

Kaufrechts (Übereinkommen 

der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationa- 

len Warenkauf , abgeschlossen 

in Wien am 11. April 1980) ist 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

27. Gerichtsstand 

Für sämtliche aus diesem 

Vertrag oder in diesem Zu- 

sammenhang entstehenden 

Streitigkeiten sind die ordent- 

lichen Gerichte am Sitz der 

GEMÜ GmbH zuständig. Die 

GEMÜ GmbH ist jedoch auch 

berechtigt, jedes andere 

zuständige Gericht anzurufen. 
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